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Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Hapbach / 08.32.03

ID Gewässerraumab-
schnitt

08.32.03_01 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2711690.4 / 1254603.0 Gewässerabschnitt bis 2711651.6 / 1254591.2
De�nition Abschnitt Offener Abschnit entlang Waldrand

fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Übersicht Abschnitt (blaue Linie im Wald)

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Offener Abschnitt mit ausgeprägter Breitenvariabilität zwischen Wald und Land-
wirtschaftszone

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: ausgeprägt
GSB: 2.0 m
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: ausgeprägt
GSB: 2.0 m / nGSB: 2.0 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken -

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

gering

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - geringer Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung. Es ist kein Revitalisie-
rungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

Von dem Gewässerabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Gebiete mit Vorrang Landschaft: Hörnlibergland, Fischingen
- Gebiete mit Vernetzungsfunktion: Hörnli Nordwest

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

ja - Abschnitt hat wichtige Vernetzungsfunktion in der Region Hörnli. Der mi-
nimale Gewässerraum muss gemäss Biodiversitätskurve nach Art. 41a Abs. 1
GSchV bestimmt werden.

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über Landwirtschafts�ächen möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

8.5 m (einseitige Festlegung bis zur Kantonsgrenze)

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Es be�nden sich keine bestehenden Anlagen und Bauten sowie Baulinien im
Gewässerraum

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Es be�nden sich keine Fruchtfolge�ächen im Gewässerraum.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.



Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Hapbach / 08.32.03

ID Gewässerraumab-
schnitt

08.32.03_02 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2711651.6 / 1254591.2 Gewässerabschnitt bis 2710994.6 / 1254376.5
De�nition Abschnitt Zusammengefasste offene und eingedolte Teilabschnitte

fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Blick entgegen Fliessrichtung auf Anfang Abschnitt Blick auf charakteristischen offenen Teil des
Abschnitts

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Offener Abschnitt mit eingeschränkter Breitenvariabilität innerhalb Landwirt-
schaftszone

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: eingedolt / keine bis ausgeprägt
GSB: 0.3 - 0.6 m
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: eingeschränkt
GSB: 0.5 m / nGSB: 0.75 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken -

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

gering

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - geringer Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung. Es ist kein Revitalisie-
rungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

Von dem Gewässerabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Gebiete mit Vorrang Landschaft: Hörnlibergland, Fischingen
- Gebiete mit Vernetzungsfunktion: Hörnli Nordwest

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

ja - Abschnitt hat wichtige Vernetzungsfunktion in der Region Hörnli. Der mi-
nimale Gewässerraum muss gemäss Biodiversitätskurve nach Art. 41a Abs. 1
GSchV bestimmt werden.

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über Landwirtschafts�ächen möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

5.7 - 11.0 m (einseitige Festlegung bis zur Kantonsgrenze)

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Es be�nden sich keine bestehenden Anlagen und Bauten sowie Baulinien im
Gewässerraum

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Es be�nden sich keine Fruchtfolge�ächen im Gewässerraum.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.



Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Lützelmurg / 09

ID Gewässerraumab-
schnitt

09_01 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2712596.4 / 1258454.4 Gewässerabschnitt bis 2712769.2 / 1258364.7
De�nition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt zwischen Landwirtschafts�ä-

che und Bahntrasse
fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Blick auf Mitte Abschnitt Blick entgegen Fliessrichtung auf Mitte Abschnitt

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Offener Abschnitt mit eingeschränkter Breitenvariabilität innerhalb Gewässerzo-
ne zwischen Landwirtschafts- und Bahn�ächen

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: eingeschränkt
GSB: 4.0 m
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: eingeschränkt
GSB: 4.0 m / nGSB: 4.5 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken Abschnitt 09_02 (bei der Feldarbeit gemessene Gerinnesohlenbreite und Brei-
tenvariabilität führen zu unverhältnismässig grosser natürlicher Gerinnesohlen-
breite)

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

gering

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - geringer Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung. Es ist kein Revitalisie-
rungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

Von dem Gewässerabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Gebiete mit Vernetzungsfunktion: Himelriich - Landsberg (Krillberg)

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

ja - Abschnitt hat wichtige Vernetzungsfunktion entlang der Lützelmurg. Der mi-
nimale Gewässerraum muss gemäss Biodiversitätskurve nach Art. 41a Abs. 1
GSchV bestimmt werden.

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über Landwirtschafts�ächen möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

32.0 m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Die rechtsufrige Gewässerraumlinie wurde auf Parzellengrenze 437/438 harmo-
nisiert.

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Es be�nden sich keine bestehenden Anlagen und Bauten sowie Baulinien im
Gewässerraum

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Fruchtfolge�ächen (ca. 2m 2) sind von der Gewässerraumfestlegung betroffen.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.



Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Lützelmurg / 09

ID Gewässerraumab-
schnitt

09_02 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2712769.2 / 1258364.7 Gewässerabschnitt bis 2713036.9 / 1258096.2
De�nition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt in Siedlungsgebiet, teilweise

neben Bahntrasse
fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Blick auf Anfang Abschnitt Blick auf Ende Abschnitt

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Offener Abschnitt mit eingeschränkter Breitenvariabilität innerhalb Gewässer-
zone zwischen Verkehrzone, Zonen ausserhalb Bauzone, Freihaltezone und
Landwirtschaftszone

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: eingedolt / keine bis eingeschränkt
GSB: 2.5 - 3.0 m
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: eingeschränkt
GSB: 3.0 m / nGSB: 4.5 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken -

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

nein - Ausuferungen lokal entlang Gerinne

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

gering

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - geringer Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung. Es ist kein Revitalisie-
rungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

keine

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

nein

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über Landwirtschafts�ächen und im Siedlungsgebiet über
Parzelle 403 möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

18.3 m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Gebäude Assek. Nummer: 169
Brücke bei Balterswilerstrasse Parzelle 373
Balterswilerstrasse (Parzelle 413), Geeren (Parzelle 394), Strassen auf Parzel-
len 388 und 399

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Es be�nden sich keine Fruchtfolge�ächen im Gewässerraum.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.



Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Lützelmurg / 09

ID Gewässerraumab-
schnitt

09_03 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2713036.9 / 1258096.2 Gewässerabschnitt bis 2713199.1 / 1257141.5
De�nition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt entlang Balterswiler- / Ifwiler-

strasse
fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Blick auf Mitte Abschnitt Blick auf Mitte Abschnitt
Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Offener Abschnitt mit eingeschränkter Breitenvariabilität innerhalb Gewässerzo-
ne zwischen Landwirtschaftszone und Freihaltezone

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: keine
GSB: 1.0 - 1.5 m
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: eingeschränkt
GSB: 2.0 m / nGSB: 3.0 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken -

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

ja - bei HQ30 (Schutzziel nicht eingehalten)

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

ja - erforderliche Breite für den Hochwasserschutz beträgt 19.1 m und ist somit
grösser als die Breite des minimalen Gewässerraums mit 14.5 m



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

mittel

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - mittlerer Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung. Es ist kein Revitalisie-
rungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

keine

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

nein

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist grösstenteils über Landwirtschafts�ächen möglich. Im
Siedlungsgebiet ist der Zugang über die Parzellen 221, 254 und 256 gesichert.

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

19.1 m (aufgrund Hochwasser)

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Baulinienplan auf Parzellen 221, 254 und 256 betroffen (BL entlang Lützelmurg
1987)
Brücke auf Parzelle 412
Balterswilerstrasse (Parzelle 413, 519), Ifwilerstrasee (Parzelle 258, 259)

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Fruchtfolge�ächen (ca. 5295m 2) sind von der Gewässerraumfestlegung betrof-
fen.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.





Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Lützelmurg / 09

ID Gewässerraumab-
schnitt

09_04 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2713199.1 / 1257141.5 Gewässerabschnitt bis 2712876.3 / 1256537.4
De�nition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt verläuft im Siedlungsgebiet

fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Blick auf Anfang Abschnitt Blick entgegen Fliessrichtung auf Ende Abschnitt

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Offener Abschnitt ohne Breitenvariabilität innerhalb Gewässerzone zwischen
Freihaltezone und Arbeitszone

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: keine
GSB: 1.0 - 1.5 m
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: keine
GSB: 1.5 m / nGSB: 3.0 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken -

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

ja - bei HQ30 (Schutzziel nicht eingehalten)

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

ja - erforderliche Breite für den Hochwasserschutz beträgt 19.5 m und ist somit
grösser als die Breite des minimalen Gewässerraums mit 14.5 m



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

gering

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - geringer Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung. Es ist kein Revitalisie-
rungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

keine

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

nein

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über die Parzellen 104, 105, 108, 112, 262, 286, 287, 288,
289, 290, 293, 294 und 866 möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

19.5 m (aufgrund Hochwasser)

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Gebäude Assek. Nummern (Kat. Nr.): 202 (281), 111 (294), 354 (293), 66 (283),
17 (293), 481 (293), 200 (111), 92 (112), 241 (110), 393 (105), 19 (104) Bauli-
nienplan auf Parzellen 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 261,
262, 281, 282, 283, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 293, 294, 754, 866 und 1899
(BL entlang Lützelmurg 1987) Brücken auf Parzellen 101, 103, 109 112 Ifwiler-
strasse (Parzelle 258), Hauptstrasse (Parzelle 280), Hackenbergstrasse (Parzel-
le 116), Wege auf Parzellen 101, 102, 112, Itaslenstrasse (Parzelle 131)

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Es be�nden sich keine Fruchtfolge�ächen im Gewässerraum.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.





Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Lützelmurg / 09

ID Gewässerraumab-
schnitt

09_05 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2712876.3 / 1256537.4 Gewässerabschnitt bis 2712281.7 / 1256680.1
De�nition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt verläuft im Gewerbegebiet

fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Blick auf Mitte Abschnitt Blick auf Ende Abschnitt
Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Offener Abschnitt mit eingeschränkter Breitenvariabilität innerhalb Gewässerzo-
ne zwischen Freihaltezonen, Wohn- und Gewerbezonen sowie Wald

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: eingedolt / keine bis ausgeprägt
GSB: 1.3 - 5.0 m
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: eingeschränkt
GSB: 2.5 m / nGSB: 3.75 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken -

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

ja - bei HQ30 (Schutzziel nicht eingehalten)

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

ja - erforderliche Breite für den Hochwasserschutz beträgt 19.9 m und ist somit
grösser als die Breite des minimalen Gewässerraums mit 16.4 m



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

gering

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - geringer Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung. Es ist kein Revitalisie-
rungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

keine

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

nein

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über Freihaltezonen, Parzelle 915 und Lützelmurgstrasse
(Parzelle 916) möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

19.9 m (aufgrund Hochwasser)

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Gebäude Assek. Nummern (Kat. Nr.): 205 (84), 197 (725), 351 (915) Baulini-
enplan auf Parzellen D2, 84, 85, 87 (Baulinie entlang Lützelmurg 1993) Bauli-
nienplan auf Parzellen 598 und 754 (BL entlang Lützelmurg 1987) Brücke bei
Parzellen 935 und 78, zwei Brücken bei Parzellen 725 und 915 Itaslenstrasse
(Parzellen 131, 602), Hauptstrasse (Parzelle 935, 78), Lützelmurgstrasse (Par-
zelle 916), Strasse auf Parzelle 1488

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Fruchtfolge�ächen (ca. 786m 2) sind von der Gewässerraumfestlegung betroffen.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.





Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Lützelmurg / 09

ID Gewässerraumab-
schnitt

09_06 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2712281.7 / 1256680.1 Gewässerabschnitt bis 2712106.3 / 1256698.6
De�nition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt verläuft ausserhalb des Sied-

lungsgebiets

fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Blick auf Mitte Abschnitt Blick entgegen Fliessrichtung auf Anfang Abschnitt

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Offener Abschnitt mit ausgeprägter Breitenvariabilität innerhalb Wald zwischen
Landwirtschafts�ächen

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: keine bis ausgeprägt
GSB: 0.8 - 2.0 m
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: ausgeprägt
GSB: 2.0 m / nGSB: 2.0 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken -

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

nein - gross�ächige Über�utung aufgrund einer Schwachstelle �ussaufwärts

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - Hochwassergefährdung geht nicht von diesem Abschnitt aus



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

gering

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - geringer Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung. Es ist kein Revitalisie-
rungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

Von dem Gewässerabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Gebiete mit Vorrang Landschaft: Haselberg / Bichelsee
- Naturschutzgebiete: Sunnenberg, Trockenwiese (Inventar: TWW)

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

ja - von der Gewässerraumfestlegung ist ein Naturschutzgebiet mit Gewässer-
bezug betroffen. Der minimale Gewässerraum muss gemäss Biodiversitätskurve
nach Art. 41a Abs. 1 GSchV bestimmt werden.

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über die Furthstrasse (Parzelle 1488) möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

17.0 m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Strasse auf Parzellen 1488 und 1490

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Fruchtfolge�ächen (ca. 106m 2) sind von der Gewässerraumfestlegung betroffen.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.



Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Lützelmurg / 09

ID Gewässerraumab-
schnitt

09_07 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2712106.3 / 1256698.6 Gewässerabschnitt bis 2711993.9 / 1256307.1
De�nition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt verläuft im Siedlungsgebiet

fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Blick entgegen Fliessrichtung auf Ende Abschnitt Blick auf Mitte Abschnitt

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Offener Abschnitt mit eingeschränkter Breitenvariabilität innerhalb Landwirt-
schaftszone, Wohnzone und Dorfkernzone

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: eingeschränkt / ausgeprägt
GSB: 0.6 - 2.0 m
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: eingeschränkt
GSB: 1.0 m / nGSB: 1.5 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken -

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

ja - bei HQ30 (Schutzziel nicht eingehalten)

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

ja - erforderliche Breite für den Hochwasserschutz beträgt 13.3 m und ist somit
grösser als die Breite des minimalen Gewässerraums mit 11.0 m



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

gering

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - geringer Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung. Es ist kein Revitalisie-
rungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

Von dem Gewässerabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Gebiete mit Vorrang Landschaft: Haselberg / Bichelsee

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

nein - der Abschnitt verläuft in Siedlungsgebiet und ist deshalb nicht mass-
gebend für das Gebiet mit Vorrang Landschaft. Aus diesem Grund wird der
Gewässerraum nicht erhöht.

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist im unteren Bereich des Abschnitts über die Furthstrasse
(Parzellen 1000, 1490) gesichert. Der Zugang des oberen Bereichs des Ab-
schnitts kann über die Parzellen 1022, 1047, 1050, 1084, 1085, 1087 und 1090
sichergestellt werden.

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

13.3 m (aufgrund Hochwasser)

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Gebäude Assek. Nummern: 69 (Kat. Nr. 1021), 70 (Kat. Nr. 1048), 656 (Kat. Nr.
1048), 16 (Kat. Nr. 1023), 19 (Kat. Nr. 1085), 536 (Kat. Nr. 1090), 17 (Kat. Nr.
1090) zwei Brücken auf Parzelle 1045 Strasse auf Parzellen 1488, 1490, Furth-
strasse (Parzelle 1000), Bachweg (Parzelle 1045), Unterdorf (Parzelle 1046),
Auenwiesstrasse (Parzelle 1010), Hauptstrasse (Parzelle 1080)

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Fruchtfolge�ächen (ca. 277m 2) sind von der Gewässerraumfestlegung betroffen.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.





Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Lützelmurg / 09

ID Gewässerraumab-
schnitt

09_08 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2711993.9 / 1256307.1 Gewässerabschnitt bis 2711771.4 / 1255855.7
De�nition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt zwischen Wald und Siedlungs-

gebiet

fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Blick entgegen Fliessrichtung auf Ende Abschnitt Blick entgegen Fliessrichtung auf Anfang Abschnitt

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Offener Abschnitt mit ausgeprägter Breitenvariabilität innerhalb Wald und Frei-
haltezone

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: ausgeprägt
GSB: 2.0 - 2.5 m
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: ausgeprägt
GSB: 2.0 m / nGSB: 2.0 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken -

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

ja - bei HQ100 (Schutzziel nicht eingehalten)

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

ja - erforderliche Breite für den Hochwasserschutz beträgt 12.3 m und ist somit
grösser als die Breite des minimalen Gewässerraums mit 12.0 m



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

mittel

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - mittlerer Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung. Es ist kein Revitalisie-
rungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

Von dem Gewässerabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Gebiete mit Vorrang Landschaft: Hörnlibergland / Fischingen
- Gebiete mit Vernetzungsfunktion: Bichelsee - Itasle/Cheer - Horben/Murg

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

nein - Vernetzung führt nur teilweise entlang Lützelmurg, der Abschnitt liegt
mehrheitheitlich auf Höhe Siedlungsgebiet, Abschnitt ist nicht relevant für Gebiet
mit Vorrang Landschaft. Aus diesem Grund wird der Gewässerraum nicht erhöht.

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über Freihaltezonen, Landwirtschafts�ächen und Wald
möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

12.3 m (aufgrund Hochwasser)

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Baulinienplan auf Parzellen 1117, 1118, 1119, 1126, 1127, 1128, 1129, 1138,
1139 und 1871 betroffen (Baulinien entlang der Lützelmurg 1985)
Hauptrasse (Parzelle 1080), Halgenmatt (Parzelle 1822), Strasse auf Parzelle
1556

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Es be�nden sich keine Fruchtfolge�ächen im Gewässerraum.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.





Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Möslibach / 09.14
ID Gewässerraumab-
schnitt

09.14_01 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2712547.1 / 1258763.8 Gewässerabschnitt bis 2712598.6 / 1258827.6
De�nition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt zwischen Eindolung und Wald

fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Blick entgegen Fliessrichtung auf Anfang Abschnitt Blick entgegen Fliessrichtung auf Ende Abschnitt

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Offener Abschnitt mit eingeschränkter Breitenvariabilität zwischen Landschafts-
schutzzone und Landwirtschaftszone

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: eingeschränkt
GSB: 0.4 - 0.5 m
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: eingeschränkt
GSB: 0.5 m / nGSB: 0.75 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken -

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

ja - bei HQ30 (Schutzziel nicht eingehalten)

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - erforderliche Breite für den Hochwasserschutz beträgt 9.5 m und ist somit
kleiner als die Breite des minimalen Gewässerraums mit 11.0 m



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

gering

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - geringer Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung. Es ist kein Revitalisie-
rungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

Von dem Gewässerabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Gebiete mit Vorrang Landschaft: Krillberg
- Gebiete mit Vernetzungsfunktion: Himelriich - Landsberg (Krillberg)

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

ja - Abschnitt hat wichtige Vernetzungsfunktion zwischen Wald und Lützelmurg.
Der minimale Gewässerraum muss gemäss Biodiversitätskurve nach Art. 41a
Abs. 1 GSchV bestimmt werden.

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über Rosenbergstrasse (Parzelle 4327, Gemeinde Aadorf)
möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

11.0 m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Strasse auf Parzellen Aadorf (4327 und 4505) und Bichelsee-Balterswil (442)

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Es be�nden sich keine Fruchtfolge�ächen im Gewässerraum.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.





Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Soorbach / 09.16
ID Gewässerraumab-
schnitt

09.16_01 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2713006.8 / 1258211.0 Gewässerabschnitt bis 2713782.9 / 1257234.7
De�nition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt bis zur Gemeindegrenze mit

Eschlikon
fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Blick entgegen Fliessrichtung auf Ende Abschnitt Blick entgegen Fliessrichtung auf Anfang Abschnitt

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Offener Abschnitt mit eingeschränkter Breitenvariabilität innerhalb Landwirt-
schaftszone

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: keine
GSB: 0.5 m - 1.0 m
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: eingeschränkt
GSB: 0.5 m / nGSB: 0.75 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken -

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

nein - Ausuferungen �iessen ab Eindolung in Eschlikon (Waldbach) über Land-
wirtschafts�äche zu diesem Abschnitt.

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

mittel

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - mittlerer Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung. Es ist kein Revitalisie-
rungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

keine

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

nein

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über Landwirtschafts�ächen und über Wegparzellen (507,
513, 566) möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

11.0 m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Brücke auf Parzelle 502, Brücke auf Parzelle 508
Geeren (Parzelle 394), Strasse auf Parzellen 507, 510, 511, 513, 566, 569,
Hauptstrasse (Parzellen 509, 559)

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Fruchtfolge�ächen (ca. 2137m 2) sind von der Gewässerraumfestlegung betrof-
fen.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.



Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Bahngraben / 09.16.01

ID Gewässerraumab-
schnitt

09.16.01_01 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2713336.4 / 1258013.1 Gewässerabschnitt bis 2713860.5 / 1257865.5
De�nition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt entlang Bahntrasse bis zur

Gemeindegrenze mit Eschlikon

fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Blick auf Mitte Abschnitt Blick entgegen Fliessrichtung auf Mitte Abschnitt

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Offener Abschnitt mit eingeschränkter Breitenvariabilität innerhalb Landwirt-
schaftszone und Arbeitszone

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: keine
GSB: 0.4 m
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: eingeschränkt
GSB: 0.4 m / nGSB: 0.6 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken -

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

nein - Ausuferungen lokal entlang Gerinne

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

mittel

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - mittlerer Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung. Es ist kein Revitalisie-
rungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

keine

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

nein

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über Wegparzelle 503 möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

11.0 m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Die rechtsufrige Gewässerraumlinie wurde auf die Gewässerparzelle (502) auf
Höhe Parzelle 501 harmonisiert.

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Strasse auf Parzelle 503

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Fruchtfolge�ächen (ca. 268m 2) sind von der Gewässerraumfestlegung betroffen.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.



Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Ränedalbach / 09.17
ID Gewässerraumab-
schnitt

09.17_02 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2712853.3 / 1257023.9 Gewässerabschnitt bis 2712823.7 / 1257036.4
De�nition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt in Tobel

fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Blick entgegen Fliessrichtung auf Anfang Abschnitt Blick entgegen Fliessrichtung auf Ende Abschnitt

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Offener Abschnitt mit eingeschränkter Breitenvariabilität innerhalb Wald zwi-
schen Landwirtschafts- und Landschaftsschutzzone

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: eingeschränkt
GSB: 0.6 m
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: eingeschränkt
GSB: 0.6 m / nGSB: 0.9 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken -

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

mittel

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - mittlerer Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung. Es ist kein Revitalisie-
rungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

Von dem Gewässerabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Gebiete mit Vorrang Landschaft: Haselberg / Bichelsee
- Naturschutzgebiete: Loo / Haselberg, Weiher

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

ja - Gewässerraum des Abschnitts verläuft durch ein Naturschutzgebiet. Der
minimale Gewässerraum muss gemäss Biodiversitätskurve nach Art. 41a Abs. 1
GSchV bestimmt werden.

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über Landwirtschafts�ächen und Wegparzelle 547 möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

11.0 m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Strasse auf Parzellen 175 und 547

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Es be�nden sich keine Fruchtfolge�ächen im Gewässerraum.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.



Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Ränedalbach / 09.17
ID Gewässerraumab-
schnitt

09.17_04 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2712797.6 / 1257108.1 Gewässerabschnitt bis 2712728.4 / 1257178.4
De�nition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt entlang Waldrand

fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Übersicht Abschnitt (zwischen gelben Trennstrichen)

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Offener Abschnitt mit eingeschränkter Breitenvariabilität zwischen Wald und
Landschaftsschutzzone

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: eingeschränkt
GSB: 0.5 m
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: eingeschränkt
GSB: 0.5 m / nGSB: 0.75 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken -

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

gering

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - geringer Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung. Es ist kein Revitalisie-
rungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

Von dem Gewässerabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Gebiete mit Vorrang Landschaft: Haselberg / Bichelsee

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

nein - Ränedalbach ist nicht prägend für Landschaft Haselberg / Bichelsee

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über Landwirtschafts�ächen möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

11.0 m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Es be�nden sich keine bestehenden Anlagen und Bauten sowie Baulinien im
Gewässerraum

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Es be�nden sich keine Fruchtfolge�ächen im Gewässerraum.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.



Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Ränedalbach / 09.17
ID Gewässerraumab-
schnitt

09.17_06 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2712559.0 / 1257426.5 Gewässerabschnitt bis 2712528.7 / 1257465.7
De�nition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt entlang Waldrand

fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Blick auf Anfang Abschnitt Blick entgegen Fliessricthung auf Mitte Abschnitt

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Offener Abschnitt mit eingeschränkter Breitenvariabiliät zwischen Wald und
Landschaftsschutzzone

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: eingeschränkt / ausgeprägt
GSB: 0.4 - 0.5 m
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: eingeschränkt
GSB: 0.5 m / nGSB: 0.75 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken -

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

gering

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - geringer Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung. Es ist kein Revitalisie-
rungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

Von dem Gewässerabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Gebiete mit Vorrang Landschaft: Haselberg / Bichelsee

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

nein - Ränedalbach ist nicht prägend für Landschaft Haselberg / Bichelsee

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über Landwirtschafts�ächen möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

11.0 m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Strasse auf Parzelle 1427

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Es be�nden sich keine Fruchtfolge�ächen im Gewässerraum.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.



Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Zaanersweidbach / 09.17N1
ID Gewässerraumab-
schnitt

09.17N1_02 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2713233.4 / 1256689.9 Gewässerabschnitt bis 2713267.5 / 1256611.3
De�nition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt zwischen zwei Eindolungen

fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Blick entgegen Fliessrichtung auf Abschnitt Blick auf Ende Abschnitt

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Offener Abschnitt mit ausgeprägter Breitenvariabilität innerhalb Landwirtschafts-
zone und Wald

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: ausgeprägt
GSB: 1.0 m
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: ausgeprägt
GSB: 1.0 m / nGSB: 1.0 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken -

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

nein - Ausuferungen lokal entlang Gerinne

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

nicht bestimmt

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung Gewässer nicht bestimmt. Es ist
kein Revitalisierungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

keine

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

nein

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über Hackenbergstrasse (Parzelle 595) möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

11.0 m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Hackenbergstrasse (Parzelle 595)

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Es be�nden sich keine Fruchtfolge�ächen im Gewässerraum.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Kiesgrube Hackenberg (4721 D 01), keine schädlichen oder lästigen Einwirkun-
gen zu erwarten



Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Seitengewässer Ränedalbach / 09.17.02

ID Gewässerraumab-
schnitt

09.17.02_01 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2712602.9 / 1257386.3 Gewässerabschnitt bis 2712537.7 / 1257364.0
De�nition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt entlang Waldrand

fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Blick entgegen Fliessricthung auf Abschnitt Blick auf Abschnitt

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Offener Abschnitt mit ausgeprägter Breitenvariabilität innerhalb Naturschutzzone
und Wald

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: ausgeprägt
GSB: 0.4 m
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: ausgeprägt
GSB: 0.5 m / nGSB: 0.5 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken -

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

gering

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - geringer Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung. Es ist kein Revitalisie-
rungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

Von dem Gewässerabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Gebiete mit Vorrang Landschaft: Haselberg / Bichelsee
- Naturschutzgebiete: Loo / Haselberg, Weiher (kein Inventar)

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

ja - Gewässerraum des Abschnitts verläuft durch ein Naturschutzgebiet. Der
minimale Gewässerraum muss gemäss Biodiversitätskurve nach Art. 41a Abs. 1
GSchV bestimmt werden.

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über Wegparzelle 547 möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

11.0 m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Strasse auf Parzelle 1427

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Es be�nden sich keine Fruchtfolge�ächen im Gewässerraum.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.



Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Itaslerbach / 09.19
ID Gewässerraumab-
schnitt

09.19_01 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2712840.8 / 1256508.9 Gewässerabschnitt bis 2713372.1 / 1255493.1
De�nition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt liegt zwischen Lützelmurg und

Itaslen
fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Blick auf Anfang Abschnitt Blick entgegen Fliessrichtung auf Mitte Abschnitt

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Offener Abschnitt mit eingeschränkter Breitenvariabilität innerhalb Landwirt-
schaftszone

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: keine
GSB: 0.8 - 1.0 m
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: eingeschränkt
GSB: 1.0 m / nGSB: 1.5 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken -

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

ja - Hochwassergefährdung stammt von Ausuferungen der Lützelmurg

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - Hochwassergefährdung geht nicht von diesem Abschnitt aus



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

gering bis mittel

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - geringer / mittlerer Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung. Es ist kein
Revitalisierungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

Von dem Gewässerabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Gebiete mit Vernetzungsfunktion: Bichelsee - Itasle/Cheer - Horben/Murg

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

nein - Vernetzung entlang Itaslerbach bleibt erhalten

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über Landwirtschafts�ächen möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

11.0 m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Baulinienplan auf Parzelle 82, 83 und 84 betroffen (BL entlang Lützelmurg 1987)
Engistrasse (Parzellen 1607, 603), Itaslenstrasse (Parzelle 1603, 1624), Land-
strasse (Parzelle 1164)

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Fruchtfolge�ächen (ca. 1159m 2) sind von der Gewässerraumfestlegung betrof-
fen.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.



Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Itaslerbach / 09.19
ID Gewässerraumab-
schnitt

09.19_02 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2713372.1 / 1255493.1 Gewässerabschnitt bis 2713975.6 / 1255000.4
De�nition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt liegt zwischen Itaslen und

Naturschutzgebiet Kehrhof (Gde. Fischingen)

fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Blick auf Ende Abschnitt Blick entgegen Fliessrichtung auf Anfang Abschnitt

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Offener Abschnitt mit eingeschränkter Breitenvariabilität innerhalb Landwirt-
schaftszone und Bauzone

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: keine
GSB: 0.5 - 0.6 m
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: eingeschränkt
GSB: 0.5 m / nGSB: 0.75 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken -

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

ja - Hochwassergefährdung stammt von Ausuferungen des Tobelbachs

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - Hochwassergefährdung geht nicht von diesem Abschnitt aus



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

gering

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - geringer Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung. Es ist kein Revitalisie-
rungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

Von dem Gewässerabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Gebiete mit Vernetzungsfunktion: Bichelsee - Itasle/Cheer - Horben/Murg
- Naturschutzgebiete: Kehrhof, Gemeinde Fischingen (Inventar: nein)

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

nein - Vernetzung entlang Itaslerbach bleibt erhalten, Naturschutzgebiet ist sehr
kleinräumig auf dem Gemeindegebiet der Gemeinde Fischingen

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist grösstenteils über Landwirtschafts�ächen möglich. Im
Siedlungsgebiet ist der Zugang über die Parzellen 1172 und 1798 sowie der
Bachstrasse (Parzelle 1179) gesichert.

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

11.0 m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Landstrasse (Parzelle 1164), Hägler (Parzelle 1175), Bachstrasse (Parzelle
1179), Strasse auf Parzellen 1152, 1190

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Es be�nden sich keine Fruchtfolge�ächen im Gewässerraum.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.



Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Gupfetaalbach / 09.19.01

ID Gewässerraumab-
schnitt

09.19.01_01 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2712700.3 / 1256148.0 Gewässerabschnitt bis 2712568.5 / 1255940.1
De�nition Abschnitt Eingedolter Abschnitt zwischen Wald und Einmündung in den Itaslerbach

fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Übersicht Abschnitt (rote, gestrichelte Linie) Blick auf Eindolung (rote Linie)

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Eingedolter Abschnitt innerhalb Landwirtschaftszone

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: keine
GSB: -
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: -
GSB: - / nGSB: 1.0 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken Abschnitt 09.19.01_02

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

ja - Hochwassergefährdung stammt von Ausuferungen der Lützelmurg

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - Hochwassergefährdung geht nicht von diesem Abschnitt aus



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

mittel und teilweise nicht bestimmt

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - mittlerer Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung. Es ist kein Revitalisie-
rungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

Von dem Gewässerabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Gebiete mit Vorrang Landschaft: Hörnlibergland, Fischingen
- Gebiete mit Vernetzungsfunktion: Bichelsee - Itasle/Cheer - Horben/Murg

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

ja - Abschnitt hat eine wichtige Vernetzungsfunktion zwischen Wald und Itasler-
bach. Der minimale Gewässerraum muss gemäss Biodiversitätskurve nach Art.
41a Abs. 1 GSchV bestimmt werden.

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über Landwirtschafts�ächen möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

11.0 m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine (Aufgrund des Interesses der Vernetzungs�ächen kann im eingedolten
Abschnitt nicht auf eine Festlegung verzichtet werden)

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Itaslenstrasse (Parzelle 1603), Strasse auf Parzelle 1602

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Fruchtfolge�ächen (ca. 1308m 2) sind von der Gewässerraumfestlegung betrof-
fen, welche aufgrund der Eindolung keinen Ein�uss auf die Bewirtschaftung
haben.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.



Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Gupfetaalbach / 09.19.01

ID Gewässerraumab-
schnitt

09.19.01_02 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2712568.5 / 1255940.1 Gewässerabschnitt bis 2712469.5 / 1255697.0
De�nition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt entlang Waldrand

fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Blick auf Abschnitt Blick auf Anfang Abschnitt

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Offener Abschnitt mit ausgeprägter Breitenvariabilität innerhalb Landschafts-
schutzzone

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: ausgeprägt
GSB: 0.5 - 3.0 m
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: ausgeprägt
GSB: 1.0 m / nGSB: 1.0 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken -

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

nicht bestimmt

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung Gewässer nicht bestimmt. Es ist
kein Revitalisierungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

Von dem Gewässerabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Gebiete mit Vorrang Landschaft: Hörnlibergland, Fischingen
- Gebiete mit Vernetzungsfunktion: Bichelsee - Itasle/Cheer - Horben/Murg

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

ja - Abschnitt hat wichtige Vernetzungsfunktion zwischen Wald und Itaslerbach.
Der minimale Gewässerraum muss gemäss Biodiversitätskurve nach Art. 41a
Abs. 1 GSchV bestimmt werden.

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über Landwirtschafts�ächen möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

11.0 m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Strasse auf Parzelle 1593

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Es be�nden sich keine Fruchtfolge�ächen im Gewässerraum.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.



Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Gupfetaalbach / 09.19.01

ID Gewässerraumab-
schnitt

09.19.01_03 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2712469.5 / 1255697.0 Gewässerabschnitt bis 2712455.6 / 1255631.6
De�nition Abschnitt Eingedolter Abschnitt entlang Waldrand

fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Übersicht Abschnitt (rote, gestrichelte Linie)

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Eingedolter Abschnitt innerhalb Landwirtschaftszone

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: keine
GSB: -
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: -
GSB: - / nGSB: 1.0 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken Abschnitt 09.19.01_02

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

nein

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung Gewässer nicht bestimmt. Es ist
kein Revitalisierungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

Von dem Gewässerabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Gebiete mit Vorrang Landschaft: Hörnlibergland, Fischingen
- Gebiete mit Vernetzungsfunktion: Bichelsee - Itasle/Cheer - Horben/Murg

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

ja - Abschnitt hat wichtige Vernetzungsfunktion zwischen Wald und Itaslerbach.
Der minimale Gewässerraum muss gemäss Biodiversitätskurve nach Art. 41a
Abs. 1 GSchV bestimmt werden.

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über Landwirtschafts�ächen möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

11.0 m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Es be�nden sich keine bestehenden Anlagen und Bauten sowie Baulinien im
Gewässerraum

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Es be�nden sich keine Fruchtfolge�ächen im Gewässerraum.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.



Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Leuelibach / 09.19.01.01
ID Gewässerraumab-
schnitt

09.19.01.01_01 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2712671.0 / 1256115.4 Gewässerabschnitt bis 2712371.6 / 1256149.2

De�nition Abschnitt Überwiegend eingedolter Abschnitt, welcher zwischen Lützelweid und Itasler-
bach verläuft

fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Blick auf Eindolung (rote Linie) Blick entgegen Fliessrichtung auf kurzen offenen Teil
des Abschnitts

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Eingedolter Abschnitt innerhalb Landwirtschaftszone und Wald

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: nicht bestimmt / ausgeprägt
GSB: 0.5 m
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: keine
GSB: 0.5 m / nGSB: 1.0 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken -

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

nein

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung Gewässer nicht bestimmt. Es ist
kein Revitalisierungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

Von dem Gewässerabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Gebiete mit Vorrang Landschaft: Hörnlibergland, Fischingen
- Gebiete mit Vernetzungsfunktion: Bichelsee - Itasle/Cheer - Horben/Murg

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

ja - Abschnitt hat wichtige Vernetzungsfunktion zwischen Lützelweid und Itasler-
bach. Der minimale Gewässerraum muss gemäss Biodiversitätskurve nach Art.
41a Abs. 1 GSchV bestimmt werden.

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist mehrheitlich über Landwirtschafts�ächen sowie der Itas-
lenstrasse (Parzelle 1603) möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

11.0 m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine (Aufgrund des Interesses der Vernetzungs�ächen kann im eingedolten
Abschnitt nicht auf eine Festlegung verzichtet werden)

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Itaslenstrasse (Parzelle 1603), Lützelweid (Parzelle 1587)

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Fruchtfolge�ächen, welche grösstenteils in der Gewässerparzelle liegen (ca.
2231m2), sind von der Gewässerraumfestlegung betroffen.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.



Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Giessebach / 09.19.02
ID Gewässerraumab-
schnitt

09.19.02_01 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2713311.0 / 1255524.2 Gewässerabschnitt bis 2713063.2 / 1255303.6
De�nition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt zwischen Wald und Itaslerbach

fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Blick auf Anfang Abschnitt Blick entgegen Fliessrichtung auf Ende Abschnitt

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Offener Abschnitt mit eingeschränkter Breitenvariabilität innerhalb Landwirt-
schaftszone und Wald

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: eingeschränkt
GSB: 0.2 - 0.6 m
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: eingeschränkt
GSB: 0.5 m / nGSB: 0.75 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken -

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

ja - bei HQ30 (Schutzziel nicht eingehalten)

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - erforderliche Breite für den Hochwasserschutz beträgt 10.8 m und ist
somit kleiner als die Breite des minimalen Gewässerraums mit 11.0 m



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

mittel

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - mittlerer Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung. Es ist kein Revitalisie-
rungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

Von dem Gewässerabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Gebiete mit Vorrang Landschaft: Hörnlibergland, Fischingen
- Gebiete mit Vernetzungsfunktion: Bichelsee - Itasle/Cheer - Horben/Murg

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

ja - Abschnitt hat wichtige Vernetzungsfunktion zwischen Wald und Itaslerbach.
Der minimale Gewässerraum muss gemäss Biodiversitätskurve nach Art. 41a
Abs. 1 GSchV bestimmt werden.

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über Landwirtschafts�ächen möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

11.0 m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Alte Landstrasse (Parzelle 1153), Strasse auf Parzellen 1701, 1702, 1704, 1706

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Es be�nden sich keine Fruchtfolge�ächen im Gewässerraum.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.





Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Tobelbach / 09.19.03
ID Gewässerraumab-
schnitt

09.19.03_01 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2713645.4 / 1255258.9 Gewässerabschnitt bis 2713532.8 / 1255164.4
De�nition Abschnitt Eingedolter Abschnitt

fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Blick auf Eindolung (rote gestrichelte Linie, Quelle:
google maps)

Blick auf Eindolung (rote gestrichelte Linie, Quelle:
google maps)

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Eingedolter Abschnitt innerhalb Landwirtschaftszone und Weilerzone

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: nicht bestimmt
GSB: -
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: -
GSB: - / nGSB: 0.75 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken Abschnitt 09.19.03_02

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

ja - bei HQ30 (Schutzziel nicht eingehalten)

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

ja - erforderliche Breite für den Hochwasserschutz beträgt 12.1 m und ist somit
grösser als die Breite des minimalen Gewässerraums mit 11.0 m



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

gering

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - geringer Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung. Es ist kein Revitalisie-
rungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

Von dem Gewässerabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Gebiete mit Vernetzungsfunktion: Bichelsee - Itasle/Cheer - Horben/Murg

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

ja - Abschnitt hat wichtige Vernetzungsfunktion zwischen Wald und Itaslerbach.
Der minimale Gewässerraum muss gemäss Biodiversitätskurve nach Art. 41a
Abs. 1 GSchV bestimmt werden.

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über den Weg Hofacker (Parzelle 1203) und im Siedlungs-
gebiet über die Bachtstrasse (Parzelle 1190) und über die Parzelle 822 möglich.

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

12.1 m (aufgrund Hochwasser)

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Gebäude Assek. Nummern: 489 (Kat. Nr. 822), 170 (Kat. Nr. 1189)
Bachstrasse (Parzelle 1179), Strasse auf Parzellen 1190, 1203

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Es be�nden sich keine Fruchtfolge�ächen im Gewässerraum.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.





Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Tobelbach / 09.19.03
ID Gewässerraumab-
schnitt

09.19.03_02 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2713532.8 / 1255164.4 Gewässerabschnitt bis 2713322.1 / 1255072.4
De�nition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt zwischen Wald und Eindolung

fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Blick entgegen Fliessricthung auf Ende Abschnitt Blick auf Anfang Abschnitt

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Offener Abschnitt mit eingeschränkter Breitenvariabilität innerhalb Landwirt-
schaftszone

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: keine
GSB: 0.5 m
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: eingeschränkt
GSB: 0.5 m / nGSB: 0.75 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken -

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

ja - bei HQ30 (Schutzziel nicht eingehalten)

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

ja - erforderliche Breite für den Hochwasserschutz beträgt 12.3 m und ist somit
grösser als die Breite des minimalen Gewässerraums mit 11.0 m



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

gering

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - geringer Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung. Es ist kein Revitalisie-
rungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

Von dem Gewässerabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Gebiete mit Vorrang Landschaft: Hörnlibergland, Fischingen
- Gebiete mit Vernetzungsfunktion: Bichelsee - Itasle/Cheer - Horben/Murg

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

ja - Abschnitt hat wichtige Vernetzungsfunktion zwischen Wald und Itaslerbach.
Der minimale Gewässerraum muss gemäss Biodiversitätskurve nach Art. 41a
Abs. 1 GSchV bestimmt werden.

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über den Weg Hofacker (Parzellen 1203 und 1671) mög-
lich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

12.3 m (aufgrund Hochwasser)

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Strasse auf Parzellen 1203, 1669, 1671

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Fruchtfolge�ächen (ca. 106m 2) sind von der Gewässerraumfestlegung betroffen.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.





Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Bärgbach / 09.19.04

ID Gewässerraumab-
schnitt

09.19.04_02 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2713647.2 / 1254608.8 Gewässerabschnitt bis 2713641.6 / 1254560.7
De�nition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt zwischen Wald und Eindolung

fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Blick entgegen Fliessrichtung auf Abschnitt Blick auf Abschnitt

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Offener Abschnitt mit eingeschränkter Breitenvariabilität zwischen Wald und
Landwirtschaftszone

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: ausgeprägt
GSB: 0.4 m
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: eingeschränkt
GSB: 0.2 m / nGSB: 0.3 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken -

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

nein

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung Gewässer nicht bestimmt. Es ist
kein Revitalisierungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

Von dem Gewässerabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Gebiete mit Vorrang Landschaft: Hörnlibergland, Fischingen
- Gebiete mit Vernetzungsfunktion: Bichelsee - Itasle/Cheer - Horben/Murg

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

nein - Vernetzung entlang Bärgbach bleibt erhalten

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über Landwirtschafts�ächen möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

11.0 m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Es be�nden sich keine bestehenden Anlagen und Bauten sowie Baulinien im
Gewässerraum

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Es be�nden sich keine Fruchtfolge�ächen im Gewässerraum.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.



Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Seebach / 09.20
ID Gewässerraumab-
schnitt

09.20_02 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2712074.6 / 1256778.9 Gewässerabschnitt bis 2711552.6 / 1256832.1
De�nition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt liegt zwischen Schutzgebiet

und Eindolung

fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Blick auf Mitte Abschnitt Blick auf Mitte Abschnitt
Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Offener Abschnitt mit eingeschränkter Breitenvariabilität innerhalb Landwirt-
schaftszone und Landschaftsschutzzone.

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: keine
GSB: 1.2 m
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: eingeschränkt
GSB: 2.0 m / nGSB: 3.0 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken -

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

nein

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - mittlerer Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung. Es ist kein Revitalisie-
rungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

Von dem Gewässerabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Gebiete mit Vorrang Landschaft: Haselberg / Bichelsee

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

nein - Vernetzung entlang Seebach bleibt erhalten

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über Landwirtschafts�ächen und Weg möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

14.5 m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Strasse auf Parzelle 1493

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Fruchtfolge�ächen (ca. 5'831m 2) sind von der Gewässerraumfestlegung betrof-
fen.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.



Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Seebach / 09.20
ID Gewässerraumab-
schnitt

09.20_03 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2711552.6 / 1256832.1 Gewässerabschnitt bis 2710635.2 / 1257225.8
De�nition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt liegt grösstenteils in Natur-

schutzgebiet

fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Blick auf Abschnitt Blick auf Abschnitt, entgegen Fliessrichtung

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Offener Abschnitt mit eingeschränkter Breitenvariabilität innerhalb Landwirt-
schaftszone und Landschaftsschutzzone.

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: eingeschränkt/keine
GSB: 0.6 - 1.0 m
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: eingeschränkt
GSB: 2.0 m / nGSB: 3.0 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken -

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

nein

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - mittlerer Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung. Es ist kein Revitalisie-
rungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

Von dem Gewässerabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung: Bi-
chelsee
- Gebiete mit Vorrang Landschaft: Haselberg / Bichelsee
- Gebiete mit Vernetzungsfunktion: Rütiwiis - Bichelsee - Himelriich
- Naturschutzgebiete: Bichelsee (Inventar: Amphibien, Flachmoor)

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

ja - Abschnitt be�ndet sich innerhalb eines Bundesinventars von nationaler Be-
deutung. Der minimale Gewässerraum muss gemäss Biodiversitätskurve nach
Art. 41a Abs. 1 GSchV bestimmt werden.

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über Landwirtschafts�ächen und Weg möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

23.0 m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Gebäude Assek. Nr 5 (Kat. Nr. 1398)
Strasse auf Parzellen 1237, 1240, 1243, 1259, 1268, 1269, 1275, 1395, 1398,
1400, 1497

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Fruchtfolge�ächen (ca. 3'360m 2) sind von der Gewässerraumfestlegung betrof-
fen.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.



Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Seebach / 09.20
ID Gewässerraumab-
schnitt

09.20_04 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2710635.2 / 1257225.8 Gewässerabschnitt bis 2710427.4 / 1257347.8
De�nition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt liegt in Naturschutzgebiet

fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Blick auf Mitte Abschnitt, Blick entgegen
Fliessrichtung

Blick auf Mitte Abschnitt

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Offener Abschnitt mit eingeschränkter Breitenvariabilität innerhalb Naturschutz-
zone.

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: eingeschränkt
GSB: 0.1 m
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: eingeschränkt
GSB: 3.0 m / nGSB: 4.5 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken -

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

nein

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung Gewässer nicht bestimmt. Es ist
kein Revitalisierungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

Von dem Gewässerabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Gebiete mit Vorrang Landschaft: Haselberg / Bichelsee
- Gebiete mit Vernetzungsfunktion: Rütiwiis - Bichelsee - Himelriich

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

ja - Abschnitt nimmt wichtige Vernetzungsfunktion zwischen Bichelsee und Lüt-
zelmurg ein. Der minimale Gewässerraum muss gemäss Biodiversitätskurve
nach Art. 41a Abs. 1 GSchV bestimmt werden.

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über Landwirtschafts�ächen möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

32.0 m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Gebäude Assek. Nr 0.041 (Kat. Nr. 1303)
Strasse auf Parzelle 1303

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Es be�nden sich keine Fruchtfolge�ächen im Gewässerraum.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.



Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Stehende Gewässer
sgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Bichelsee / 09.20-01
ID Gewässerraumab-
schnitt

09.20-01_01 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2710082.7 / 1257271.7 Gewässerabschnitt bis 2712074.6 / 1256778.9
De�nition Abschnitt Weiher (Bichelsee)

sgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41b Abs. 1 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Blick von Anhöhe aus auf Bichelsee Blick von Anhöhe aus auf Bichelsee
Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Weiher (grösser als 0.5 ha) innerhalb Gewässerzone umgeben von Naturschutz-
zone.

sgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41b Abs. 2 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr

sgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41b Abs. 2
lit. b GSchV)

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - mehrheitlich geringer Nutzen gemäss Revitalisiserungsplanung, ein ca.
14 m langer Uferstreifen bei der Parzelle 1331 hat hohen Nutzen. Es ist kein
Revitalisierungsprojekt geplant.

sgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41b Abs.
2 lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

Von dem Gewässerabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung: Bi-
chelsee
- Gebiete mit Vorrang Landschaft: Haselberg / Bichelsee

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

nein - Eine Erhöhung aus Sicht Natur- und Landschaft ist nicht erforderlich, da
das Amphibienlauchgebiet erhalten bleibt.



sgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41b Abs. 2
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

sgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41b Abs. 3
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
sgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41b Abs. 2 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über Landwirtschafts�ächen möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

sgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

15.0 m ab Uferlinie

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Es be�nden sich keine bestehenden Anlagen und Bauten sowie Baulinien im
Gewässerraum

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Es be�nden sich keine Fruchtfolge�ächen im Gewässerraum.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.



Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Geerstelbach / 09.20.01
ID Gewässerraumab-
schnitt

09.20.01_01 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2711410.8 / 1256939.2 Gewässerabschnitt bis 2710972.6 / 1256539.1
De�nition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt liegt zwischen Seebach und

Wald
fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Blick entgegen Fliessrichtung auf Anfang Abschnitt Blick entgegen Fliessrichtung auf Abschnitt

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Offener Abschnitt mit eingeschränkter Breitenvariabilität innerhalb Wald und
Landwirtschaftszone

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: keine bis ausgeprägt
GSB: 0.5 - 0.8 m
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: eingeschränkt
GSB: 0.5 m / nGSB: 0.75 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken -

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

gering

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - geringer Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung. Es ist kein Revitalisie-
rungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

Von dem Gewässerabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Gebiete mit Vorrang Landschaft: Haselberg / Bichelsee
- Gebiete mit Vernetzungsfunktion: Himelriicht - Landsberg (Krillberg)
- Gebiete mit Vernetzungsfunktion: Rütiwiis - Bichelsee - Himelriich

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

ja - Abschnitt nimmt wichtige Vernetzungsfunktion zwischen Wald und Seebach.
Der minimale Gewässerraum muss gemäss Biodiversitätskurve nach Art. 41a
Abs. 1 GSchV bestimmt werden.

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über Landwirtschafts�ächen möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

11.0 m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine (Aufgrund des Interesses der Vernetzungs�ächen kann im eingedolten
Abschnitt nicht auf eine Festlegung verzichtet werden)

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Gebäude Assek. Nr 0.012 (Kat. Nr. 1292)
Hauptrasse (Parzelle 1393), Strassen auf Parzellen 1287, 1507

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Fruchtfolge�ächen (ca. 1582m 2) sind von der Gewässerraumfestlegung betrof-
fen, welche aufgrund der Eindolung keinen Ein�uss auf die Bewirtschaftung
haben.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.



Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Seitengewässer Seebach / 09.20.01V1

ID Gewässerraumab-
schnitt

09.20.01V1_01 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2712097.2 / 1256775.7 Gewässerabschnitt bis 2711906.9 / 1257019.4

De�nition Abschnitt Überwiegend eingedolter Abschnitt, welcher zwischen Wald und Seebach ver-
läuft

fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Blick entgegen Fliessrichtung auf Abschnitt Blick auf Gerinne

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Überwiegend eingedolter, teils offener Abschnitt innerhalb Landwirtschaftszone

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: keine bis ausgeprägt
GSB: 0.4 m
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: eingeschränkt
GSB: 0.4 m / nGSB: 0.6 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken -

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

nein

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung Gewässer nicht bestimmt. Es ist
kein Revitalisierungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

Von dem Gewässerabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Gebiete mit Vorrang Landschaft: Haselberg / Bichelsee
- Gebiete mit Vernetzungsfunktion: Himelriicht - Landsberg (Krillberg)

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

ja - Abschnitt nimmt wichtige Vernetzungsfunktion zwischen Wald und Seebach.
Der minimale Gewässerraum muss gemäss Biodiversitätskurve nach Art. 41a
Abs. 1 GSchV bestimmt werden.

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über Landwirtschafts�ächen möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

11.0 m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine (Aufgrund des Interesses der Vernetzungs�ächen kann im eingedolten
Abschnitt nicht auf eine Festlegung verzichtet werden)

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Gebäude Assek. Nr 322 (Kat. Nr. 1483)
Furthstrasse (Parzelle 1476), Strasse auf Parzellen 1471, 1481, 1493

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Fruchtfolge�ächen (ca. 437m 2) sind von der Gewässerraumfestlegung betroffen,
welche aufgrund der Eindolung keinen Ein�uss auf die Bewirtschaftung haben.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.



Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Chiembärgbach / 09.20.02

ID Gewässerraumab-
schnitt

09.20.02_01 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2711207.5 / 1257043.4 Gewässerabschnitt bis 2711297.9 / 1257371.1
De�nition Abschnitt Eingedolter Abschnitt

fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Übersicht Abschnitt (rote, gestrichelte Linie)

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Eingedolter Abschnitt innerhalb Bauzone, Landwirtschaftszone und Wald.

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: -
GSB: -
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: -
GSB: - / nGSB: 0.6 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken Abschnitt 09.20.03_01

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

ja - bei HQ30 (Schutzziel nicht eingehalten)

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

ja - erforderliche Breite für den Hochwasserschutz beträgt 13.7 m und ist somit
grösser als die Breite des minimalen Gewässerraums mit 11.0 m



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

nein

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung Gewässer nicht bestimmt. Es ist
kein Revitalisierungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

Von dem Gewässerabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Gebiete mit Vorrang Landschaft: Haselberg / Bichelsee
- Gebiete mit Vernetzungsfunktion: Himelriicht - Landsberg (Krillberg)

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

ja - Abschnitt nimmt wichtige Vernetzungsfunktion zwischen Wald und Seebach.
Der minimale Gewässerraum muss gemäss Biodiversitätskurve nach Art. 41a
Abs. 1 GSchV bestimmt werden.

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist grösstenteils über Landwirtschafts�ächen möglich. Im
Siedlungsgebiet ist der Zugang über die Hö�istrasse (Parzelle 1259), Kienberg-
strasse (Parzelle 1255) und über die Parzelle 1404 gesichert.

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

13.7 m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine (Aufgrund des Interesses des Hochwasserschutzes kann im eingedolten
Abschnitt nicht auf eine Festlegung verzichtet werden)

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Gebäude Assek. Nummern: 77 (Kat. Nr. 1261), 76 (Kat. Nr. 1258), 80 (Kat. Nr.
1260), 79 (Kat. Nr. 1399), 83 (Kat. Nr. 1404), 85 (Kat. Nr. 1404)
Strasse auf Parzelle 1259, 1400, 1404, Klenbergstrasse (Parzellen 1255, 1390)

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Fruchtfolge�ächen (ca. 858m 2) sind von der Gewässerraumfestlegung betroffen,
welche aufgrund der Eindolung keinen Ein�uss auf die Bewirtschaftung haben.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Kehrichtdeponie Hö�i / Weidholz (4721 D 17), weder überwachungs- noch sa-
nierungsbedürftig





Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Chiembärgbach / 09.20.02

ID Gewässerraumab-
schnitt

09.20.02_02 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2711297.9 / 1257371.1 Gewässerabschnitt bis 2711318.9 / 1257632.1
De�nition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt liegt zwischen Eindolung und

Wald
fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Blick auf Ende Abschnitt Blick entgegen Fliessrichtung auf Beginn des
Abschnitts

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Offener Abschnitt mit eingeschränkter Breitenvariabilität innerhalb Landwirt-
schaftszone und Wald.

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: keine / eingeschränkt
GSB: 0.4 - 0.8 m
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: eingeschränkt
GSB: 0.5 m / nGSB: 0.75 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken -

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

mittel

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - mittlerer Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung. Es ist kein Revitalisie-
rungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

Von dem Gewässerabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Gebiete mit Vorrang Landschaft: Haselberg / Bichelsee
- Gebiete mit Vernetzungsfunktion: Himelriicht - Landsberg (Krillberg)

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

ja - Abschnitt nimmt wichtige Vernetzungsfunktion zwischen Wald und Seebach.
Der minimale Gewässerraum muss gemäss Biodiversitätskurve nach Art. 41a
Abs. 1 GSchV bestimmt werden.

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über die Kienbergstrasse (Parzelle 1255) möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

11.0 m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Klenbergstrasse (Parzelle 1390), Strasse auf Parzelle 1387 und 1388

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Es be�nden sich keine Fruchtfolge�ächen im Gewässerraum.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.



Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Leuewisbach / 09.20.02N1
ID Gewässerraumab-
schnitt

09.20.02N1_01 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2710958.1 / 1257132.0 Gewässerabschnitt bis 2710918.8 / 1257458.3
De�nition Abschnitt Eingedolter Abschnitt

fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Übersicht Abschnitt (rote, gestrichelte Linie)

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Eingedolter Abschnitt innerhalb Bauzone, Landwirtschaftszone und Wald.

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: -
GSB: -
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: -
GSB: - / nGSB: 0.6 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken Abschnitt 09.20.03_01

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

nein

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung Gewässer nicht bestimmt. Es ist
kein Revitalisierungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

Von dem Gewässerabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Gebiete mit Vorrang Landschaft: Haselberg / Bichelsee
- Gebiete mit Vernetzungsfunktion: Himelriicht - Landsberg (Krillberg)

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

ja - Abschnitt be�ndet sich innerhalb eines Landschaftschutzgebiets. Der mi-
nimale Gewässerraum muss gemäss Biodiversitätskurve nach Art. 41a Abs. 1
GSchV bestimmt werden.

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist grösstenteils über Landwirtschafts�ächen möglich. Im
Siedlungsgebiet ist der Zugang über die Weidstrasse (Parzelle 1248) und über
die Parzellen 1257 und 1272 gesichert.

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

11.0 m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Strasse auf Parzelle 1406

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Es be�nden sich keine Fruchtfolge�ächen im Gewässerraum.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.



Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Leuewisbach / 09.20.02N1
ID Gewässerraumab-
schnitt

09.20.02N1_02 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2710918.8 / 1257458.3 Gewässerabschnitt bis 2710985.9 / 1257621.3
De�nition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt liegt zwischen Eindolung und

Wald
fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Blick auf Ende Abschnitt, Blick entgegen
Fliessrichtung

Blick entgegen Fliessrichtung auf Gerinne

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Offener Abschnitt mit ausgeprägter Breitenvariabilität innerhalb Landschafts-
schutzzone.

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: ausgeprägt
GSB: 0.2 - 0.4 m
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: ausgeprägt
GSB: 0.4 m / nGSB: 0.4 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken -

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

nein

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung Gewässer nicht bestimmt. Es ist
kein Revitalisierungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

Von dem Gewässerabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Gebiete mit Vorrang Landschaft: Haselberg / Bichelsee
- Gebiete mit Vernetzungsfunktion: Himelriicht - Landsberg (Krillberg)

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

ja - Abschnitt nimmt wichtige Vernetzungsfunktion zwischen Bichelsee und Lüt-
zelmurg ein und liegt in einer Landschaftsschutzzone. Der minimale Gewässer-
raum muss gemäss Biodiversitätskurve nach Art. 41a Abs. 1 GSchV bestimmt
werden.

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über Landwirtschafts�ächen möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

11.0 m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine (Aufgrund des Interesses der Vernetzungs�ächen kann im eingedolten
Abschnitt nicht auf eine Festlegung verzichtet werden)

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Gebäude Assek. Nummern: 559 (Kat. Nr. 1257), 550 (Kat. Nr. 1272)
Niderhofen (Parzelle 1259), Strasse auf Parzellen 1248, 1378, 1380

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Fruchtfolge�ächen (ca. 987m 2) sind von der Gewässerraumfestlegung betroffen,
welche aufgrund der Eindolung keinen Ein�uss auf die Bewirtschaftung haben.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.



Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Seitengewässer Chiembärgbach / 09.20.02.01

ID Gewässerraumab-
schnitt

09.20.02.01_01 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2711308.6 / 1257413.7 Gewässerabschnitt bis 2711349.2 / 1257444.9
De�nition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt verläuft Wald

fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Blick entgegen Fliessrichtung auf Mitte Abschnitt Blick auf Ende Abschnitt

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Offener Abschnitt mit eingeschränkter Breitenvariabilität innerhalb Wald.

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: eingeschränkt
GSB: 0.4 m
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: eingeschränkt
GSB: 0.4 m / nGSB: 0.6 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken -

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

mittel

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - mittlerer Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung. Es ist kein Revitalisie-
rungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

Von dem Gewässerraumabschnitt sind keine relevanten Objekte betroffen.

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

nein

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über Landwirtschafts�ächen, Wald und den Weg auf Par-
zelle 1406 möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

11.0 m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Gebäude Assek. Nummern: 559 (Kat. Nr. 1257), 550 (Kat. Nr. 1272)
Strassen auf Parzelle 1378

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Es be�nden sich keine Fruchtfolge�ächen im Gewässerraum.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.



Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Steiäckerbach / 09.20.03
ID Gewässerraumab-
schnitt

09.20.03_01 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2710404.4 / 1257389.7 Gewässerabschnitt bis 2710431.8 / 1257450.7
De�nition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt liegt zwischen Eindolung und

Bichelsee
fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Blick auf Mitte des Abschnitts Blick entgegen Fliessrichtung auf Beginn des
Abschnitts

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Offener Abschnitt ohne Breitenvariabilität innerhalb Landschaftsschutzzone und
Naturschutzgebiet.

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: keine
GSB: 0.3 m
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: keine
GSB: 0.3 m / nGSB: 0.6 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken -

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

mittel

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - mittlerer Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung. Es ist kein Revitalisie-
rungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

Von dem Gewässerabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung: Bi-
chelsee
- Gebiete mit Vorrang Landschaft: Haselberg / Bichelsee
- Gebiete mit Vernetzungsfunktion: Rütiwiis - Bichelsee - Himelriich
- Naturschutzgebiete: Bichelsee (Inventar: Amphibien, Flachmoor)

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

ja - Abschnitt be�ndet sich innerhalb eines Bundesinventars von nationaler Be-
deutung. Der minimale Gewässerraum muss gemäss Biodiversitätskurve nach
Art. 41a Abs. 1 GSchV bestimmt werden.

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über Landwirtschafts�ächen möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

11.0 m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Es be�nden sich keine bestehenden Anlagen und Bauten sowie Baulinien im
Gewässerraum

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Es be�nden sich keine Fruchtfolge�ächen im Gewässerraum.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.



Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Steiäckerbach / 09.20.03
ID Gewässerraumab-
schnitt

09.20.03_03 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2710544.0 / 1257666.0 Gewässerabschnitt bis 2710576.3 / 1257737.0
De�nition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt liegt zwischen Wald und Eindo-

lung

fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Blick auf Ende Abschnitt Blick entgegen Fliessrichtung auf Abschnitt

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Offener Abschnitt mit eingeschränkter Breitenvariabilität innerhalb Landschafts-
schutzzone.

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: ausgeprägt
GSB: 0.3 m
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: eingeschränkt
GSB: 0.3 m / nGSB: 0.45 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken -

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

nein

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung Gewässer nicht bestimmt. Es ist
kein Revitalisierungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

Von dem Gewässerabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Gebiete mit Vorrang Landschaft: Haselberg / Bichelsee
- Gebiete mit Vernetzungsfunktion: Rütiwiis - Bichelsee - Himelriich

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

nein

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über Landwirtschafts�ächen möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

11.0 m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Strassen auf Parzelle 1340

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Es be�nden sich keine Fruchtfolge�ächen im Gewässerraum.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.



Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Stutzbach / 09.20.03N1
ID Gewässerraumab-
schnitt

09.20.03N1_01 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2710269.5 / 1257463.1 Gewässerabschnitt bis 2710250.1 / 1257713.1
De�nition Abschnitt Gewässerabschnitt zwischen Wald und Bichelsee
fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Blick auf Beginn des Abschnitts Blick entgegen Fliessrichtung auf Abschnitt

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Offener Abschnitt mit eingeschränkter Breitenvariabilität innerhalb Landschafts-
schutzzone, Naturschutzgebiet und Wald.

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: nicht bestimmt / eingeschränkt
GSB: 0.2 - 0.4 m
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: eingeschränkt
GSB: 0.3 m / nGSB: 0.45 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken -

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

nein

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung Gewässer nicht bestimmt. Es ist
kein Revitalisierungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

Von dem Gewässerabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung: Bi-
chelsee
- Gebiete mit Vorrang Landschaft: Haselberg / Bichelsee
- Gebiete mit Vernetzungsfunktion: Rütiwiis - Bichelsee - Himelriich
- Naturschutzgebiete: Bichelsee (Inventar: Amphibien, Flachmoor)

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

ja - Abschnitt be�ndet sich innerhalb eines Bundesinventars von nationaler Be-
deutung. Der minimale Gewässerraum muss gemäss Biodiversitätskurve nach
Art. 41a Abs. 1 GSchV bestimmt werden.

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über Landwirtschafts�ächen möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

11.0 m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Gebäude Assek. Nr 293 (Kat. Nr. 1322)
Ruetschbergstrasse (Parzelle 1338)

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Es be�nden sich keine Fruchtfolge�ächen im Gewässerraum.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.



Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Burghaldebach / 09.21

ID Gewässerraumab-
schnitt

09.21_01 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2711814.1 / 1256055.5 Gewässerabschnitt bis 2711378.6 / 1256080.6
De�nition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, offene und eingdoldte Abschnitte zusam-

mengefasst

fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Blick auf Ende Abschnitt Blick entgegen Fliessricthung auf Mitte Abschnitt

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Offener Abschnitt mit eingeschränkter Breitenvariabilität innerhalb Landwirt-
schaftszone, Freihaltezone und Wohnzone

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: nicht bestimmt / eingeschränkt
GSB: 0.5 m
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: eingeschränkt
GSB: 0.5 m / nGSB: 0.75 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken -

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

ja - bei HQ30 (Schutzziel nicht eingehalten)

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - erforderliche Breite für den Hochwasserschutz beträgt 9.8 m und ist somit
kleiner als die Breite des minimalen Gewässerraums mit 11.0 m



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

gering

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - geringer Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung. Es ist kein Revitalisie-
rungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

Von dem Gewässerabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Gebiete mit Vorrang Landschaft: Hörnlibergland, Fischingen
- Gebiete mit Vernetzungsfunktion: Bichelsee - Itasle/Cheer - Horben/Murg

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

ja - Abschnitt hat wichtige Vernetzungsfunktion zwischen Wald und Lützelmurg.
Der minimale Gewässerraum muss gemäss Biodiversitätskurve nach Art. 41a
Abs. 1 GSchV bestimmt werden.

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über Landwirtschafts�ächen, Wegparzelle (1105) und
Parzelle 1114 möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

11.0 m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Aufgrund Topographie (Strasse liegt viel höher als Bach) wurde der Abschnitt
teilweise auf Strassenparzelle 1519 harmonisiert.

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Baulinienplan auf Parzellen 1115, 1116 und 1117 betroffen (Baulinien entlang
der Lützelmurg 1985)
Burghaldenstrasse (Parzelle 1105), Strasse auf Parzelle 1519

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Es be�nden sich keine Fruchtfolge�ächen im Gewässerraum.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.





Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Seitengewässer Burghaldebach / 09.21.01

ID Gewässerraumab-
schnitt

09.21.01_01 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2711378.6 / 1256080.6 Gewässerabschnitt bis 2711392.8 / 1256063.5
De�nition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, kurzer offener Abschnitt am Waldrand

fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Blick entgegen Fliessrichtung auf Abschnitt

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Offener Abschnitt mit ausgeprägter Breitenvariabilität zwischen Wald und Land-
wirtschaftszone

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: ausgeprägt
GSB: 0.4 m
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: ausgeprägt
GSB: 0.4 m / nGSB: 0.4 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken -

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

mittel

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - mittlerer Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung. Es ist kein Revitalisie-
rungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

keine

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

nein

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über Landwirtschafts�ächen möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

11.0 m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Es be�nden sich keine bestehenden Anlagen und Bauten sowie Baulinien im
Gewässerraum

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Es be�nden sich keine Fruchtfolge�ächen im Gewässerraum.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.



Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Bürgleholzbach / 09.22.01

ID Gewässerraumab-
schnitt

09.22.01_01 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2711615.8 / 1255664.1 Gewässerabschnitt bis 2711597.4 / 1255615.9
De�nition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt entlang Waldrand

fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Blick entgegen Fliessrichtung auf Anfang Abschnitt Blick auf Abschnitt

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Offener Abschnitt mit ausgeprägter Breitenvariabilität innerhalb Wald und Land-
wirtschaftszone

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: ausgeprägt
GSB: 0.4 m
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: ausgeprägt
GSB: 0.4 m / nGSB: 0.4 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken -

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

mittel

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - mittlerer Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung. Es ist kein Revitalisie-
rungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

Von dem Gewässerabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Gebiete mit Vorrang Landschaft: Hörnlibergland, Fischingen
- Gebiete mit Vernetzungsfunktion: Hörnli Nordwest

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

ja - Abschnitt hat wichtige Vernetzungsfunktion. Der minimale Gewässerraum
muss gemäss Biodiversitätskurve nach Art. 41a Abs. 1 GSchV bestimmt wer-
den.

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über Landwirtschafts�ächen möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

11.0 m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Es be�nden sich keine bestehenden Anlagen und Bauten sowie Baulinien im
Gewässerraum

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Es be�nden sich keine Fruchtfolge�ächen im Gewässerraum.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.



Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Waldholzbach / 09.22.02
ID Gewässerraumab-
schnitt

09.22.02_02 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2711113.3 / 1255215.2 Gewässerabschnitt bis 2711141.7 / 1255145.1
De�nition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt entlang Waldrand

fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Blick auf Abschnitt Blick auf Gerinne
Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Offener Abschnitt mit ausgeprägter Breitenvariabilität innerhalb Wald und Land-
wirtschaftszone

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: ausgeprägt
GSB: 0.3 m
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: ausgeprägt
GSB: 0.3 m / nGSB: 0.3 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken -

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

gering

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - geringer Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung. Es ist kein Revitalisie-
rungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

Von dem Gewässerabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Gebiete mit Vorrang Landschaft: Hörnlibergland, Fischingen
- Gebiete mit Vernetzungsfunktion: Hörnli Nordwest

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

ja - Abschnitt hat wichtige Vernetzungsfunktion. Der minimale Gewässerraum
muss gemäss Biodiversitätskurve nach Art. 41a Abs. 1 GSchV bestimmt wer-
den.

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über Landwirtschafts�ächen möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

11.0 m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Es be�nden sich keine bestehenden Anlagen und Bauten sowie Baulinien im
Gewässerraum

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Es be�nden sich keine Fruchtfolge�ächen im Gewässerraum.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.



Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Schuelbach / 09.23
ID Gewässerraumab-
schnitt

09.23_02 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2711945.9 / 1255125.7 Gewässerabschnitt bis 2711908.2 / 1255108.4
De�nition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, kurzer Abschnitt der aus dem Wald ragt

fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Blick auf Abschnitt Blick entgegen Fliessrichtung auf Abschnitt

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Offener Abschnitt mit ausgeprägter Breitenvariabilität innerhalb Wald und Land-
wirtschaftszone

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: ausgeprägt
GSB: 0.4 m
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: ausgeprägt
GSB: 0.4 m / nGSB: 0.4 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken -

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

nein

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung Gewässer nicht bestimmt. Es ist
kein Revitalisierungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

Von dem Gewässerabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Gebiete mit Vorrang Landschaft: Hörnlibergland, Fischingen
- Gebiete mit Vernetzungsfunktion: Hörnli Nordwest

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

ja - Abschnitt hat wichtige Vernetzungsfunktion. Der minimale Gewässerraum
muss gemäss Biodiversitätskurve nach Art. 41a Abs. 1 GSchV bestimmt wer-
den.

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über Landwirtschafts�ächen möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

11.0 m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine (Aufgrund des Interesses der Vernetzungs�ächen kann im eingedolten
Abschnitt nicht auf eine Festlegung verzichtet werden)

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Strasse auf Parzelle 1753

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Es be�nden sich keine Fruchtfolge�ächen im Gewässerraum.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.



Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Mülrütiholzbach / 09.23.01
ID Gewässerraumab-
schnitt

09.23.01_01 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2711800.3 / 1255676.4 Gewässerabschnitt bis 2711752.6 / 1255608.6
De�nition Abschnitt Eingedolter Abschnitt

fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Übersicht Abschnitt (rote, gestrichelte Linie)

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Eingedolter Abschnitt in Landschaftsschutzzone

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: keine
GSB: -
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: -
GSB: - / nGSB: 0.75 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken Abschnitt 09.23.01_02

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

nein

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung Gewässer nicht bestimmt. Es ist
kein Revitalisierungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

Von dem Gewässerabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Gebiete mit Vorrang Landschaft: Hörnlibergland, Fischingen
- Gebiete mit Vernetzungsfunktion: Hörnli Nordwest

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

ja - Abschnitt hat wichtige Vernetzungsfunktion. Der minimale Gewässerraum
muss gemäss Biodiversitätskurve nach Art. 41a Abs. 1 GSchV bestimmt wer-
den.

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über Landwirtschafts�ächen möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

11.0 m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Strasse auf Parzelle 1553

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Es be�nden sich keine Fruchtfolge�ächen im Gewässerraum.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.



Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Mülrütiholzbach / 09.23.01
ID Gewässerraumab-
schnitt

09.23.01_02 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2711752.6 / 1255608.6 Gewässerabschnitt bis 2711742.9 / 1255567.3
De�nition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt entlang Waldrand oberhalb

Eindolung

fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Blick entgegen Fliessrichtung auf Abschnitt Blick auf Abschnitt am Waldrand

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Offener Abschnitt mit eingeschränkter Breitenvariabilität zwischen Wand und
Landschaftsschutzzone

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: keine
GSB: 0.5 m
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: eingeschränkt
GSB: 0.5 m / nGSB: 0.75 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken -

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

nein

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung Gewässer nicht bestimmt. Es ist
kein Revitalisierungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

Von dem Gewässerabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Gebiete mit Vorrang Landschaft: Hörnlibergland, Fischingen
- Gebiete mit Vernetzungsfunktion: Hörnli Nordwest

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

ja - Abschnitt hat wichtige Vernetzungsfunktion. Der minimale Gewässerraum
muss gemäss Biodiversitätskurve nach Art. 41a Abs. 1 GSchV bestimmt wer-
den.

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über Landwirtschafts�ächen möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

11.0 m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Strasse auf Parzelle 1553

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Es be�nden sich keine Fruchtfolge�ächen im Gewässerraum.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.



Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Mülrütiholzbach / 09.23.01
ID Gewässerraumab-
schnitt

09.23.01_04 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2711707.4 / 1255279.6 Gewässerabschnitt bis 2711692.3 / 1255245.1
De�nition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt entlang Waldrand bis zu den

Grenzen des Schutzgebiets

fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Übersicht Abschnitt (zwischen gelben Trennstrichen)

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Offener Abschnitt mit eingeschränkter Breitenvariabilität zwischen Wand und
Landschaftsschutzzone

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: eingeschränkt
GSB: 0.5 m
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: eingeschränkt
GSB: 0.5 m / nGSB: 0.75 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken -

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

nein

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung Gewässer nicht bestimmt. Es ist
kein Revitalisierungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

Von dem Gewässerabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Gebiete mit Vorrang Landschaft: Hörnlibergland, Fischingen
- Gebiete mit Vernetzungsfunktion: Hörnli Nordwest

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

ja - Abschnitt hat wichtige Vernetzungsfunktion. Der minimale Gewässerraum
muss gemäss Biodiversitätskurve nach Art. 41a Abs. 1 GSchV bestimmt wer-
den.

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über Landwirtschafts�ächen möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

11.0 m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Es be�nden sich keine bestehenden Anlagen und Bauten sowie Baulinien im
Gewässerraum

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Es be�nden sich keine Fruchtfolge�ächen im Gewässerraum.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.



Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Steigbach / 09.23.03

ID Gewässerraumab-
schnitt

09.23.03_01 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2712192.9 / 1255369.9 Gewässerabschnitt bis 2712330.5 / 1255284.3
De�nition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, offener Abschnitt entlang Tobel

fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Übersicht Abschnitt (zwischen gelben Trennstrichen)

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Offener Abschnitt mit ausgeprägter Breitenvariabilität innnerhalb Wald

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: ausgeprägt
GSB: 0.4 m
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: ausgeprägt
GSB: 0.4 m / nGSB: 0.4 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken -

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

gering

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - geringer Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung. Es ist kein Revitalisie-
rungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

keine

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

nein

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über Landwirtschafts�ächen möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

11.0 m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Es be�nden sich keine bestehenden Anlagen und Bauten sowie Baulinien im
Gewässerraum

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Es be�nden sich keine Fruchtfolge�ächen im Gewässerraum.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.



Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Steigbach / 09.23.03

ID Gewässerraumab-
schnitt

09.23.03_02 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2712330.5 / 1255284.3 Gewässerabschnitt bis 2712485.4 / 1255100.3
De�nition Abschnitt Eingedolter Abschnitt

fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Übersicht Abschnitt (rote, gestrichelte Linie)

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Eingedolter Abschnitt in Landschaftsschutzzone

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: keine
GSB: -
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: -
GSB: - / nGSB: 0.4 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken Abschnitt 09.23.03_01

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

nein

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung Gewässer nicht bestimmt. Es ist
kein Revitalisierungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

Von dem Gewässerabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Gebiete mit Vorrang Landschaft: Hörnlibergland, Fischingen
- Gebiete mit Vernetzungsfunktion: Hörnli Nordwest

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

ja - Abschnitt hat wichtige Vernetzungsfunktion. Der minimale Gewässerraum
muss gemäss Biodiversitätskurve nach Art. 41a Abs. 1 GSchV bestimmt wer-
den.

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über Landwirtschafts�ächen möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

11.0 m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine (Aufgrund des Interesses der Vernetzungs�ächen kann im eingedolten
Abschnitt nicht auf eine Festlegung verzichtet werden)

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Strasse auf Parzelle 1745

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Es be�nden sich keine Fruchtfolge�ächen im Gewässerraum.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.



Technische Dokumentation Gewässerraumlinien Fliessgewässer
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung

Gemeinde Bichelsee-Balterswil Bearbeiter HOLINGER AG /
Jessica Keller

Gewässer Seitengewässer Schuelbach / 09.23.04

ID Gewässerraumab-
schnitt

09.23.04_01 Datum 01.11.2024

Gewässerabschnitt von 2712134.9 / 1255249.9 Gewässerabschnitt bis 2712157.7 / 1255197.4
De�nition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt entlang Waldrand zwischen

Schuelbach und Eindolung

fgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewässerabschnitt

Blick auf Anfang Abschnitt

Charakterisierung Gewässerabschnitt

Beschreibung Gewässer-
abschnitt

Offener Abschnitt mit ausgeprägter Breitenvariabilität innnerhalb Wald

Plausibilisierung / Beur-
teilung natürliche Gerin-
nesohlenbreite gemäss
GIS-Analyse

Angaben Ökomorphologie:
Breitenvariabilität: ausgeprägt
GSB: 0.5 m
Gewählte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilität: ausgeprägt
GSB: 0.5 m / nGSB: 0.5 m

Alternativen zur Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken -

Historische Dokumente -
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

-

fgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser-
gefährdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhöhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr



fgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3
lit. b GSchV)

Nutzen gemäss Revitali-
sierungsplanung

gering

Erhöhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - geringer Nutzen gemäss Revitalisierungsplanung. Es ist kein Revitalisie-
rungsprojekt geplant.

fgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3
lit. c GSchV)

Wert für Natur und Land-
schaft

Von dem Gewässerabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Gebiete mit Vorrang Landschaft: Hörnlibergland, Fischingen
- Gebiete mit Vernetzungsfunktion: Hörnli Nordwest

Erhöhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

ja - Abschnitt hat wichtige Vernetzungsfunktion. Der minimale Gewässerraum
muss gemäss Biodiversitätskurve nach Art. 41a Abs. 1 GSchV bestimmt wer-
den.

fgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41a Abs. 3
lit. d GSchV)

Gewässernutzung Es liegt keine Gewässernutzung vor.

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a
GSchV)

Dicht überbaut nein
Reduktion GWR? nein
fgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit ist über Landwirtschafts�ächen möglich

Notwendige Zugänglich-
keit Gewässerunterhalt

Die Zugänglichkeit muss über einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewässers
sichergestellt werden.

Massnahmen Sicher-
stellung Zugänglichkeit
Gewässerunterhalt

Keine, Zugänglichkeit ist sichergestellt

Erhöhung GWR notwen-
dig?

nein, Die Zugänglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewässerraums sicher-
gestellt werden.

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum

Minimale Breite Gewäs-
serraum im Abschnitt

11.0 m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewässerraum

Es be�nden sich keine bestehenden Anlagen und Bauten sowie Baulinien im
Gewässerraum

Kulturland insbesondere
FFF im Gewässerraum

Es be�nden sich keine Fruchtfolge�ächen im Gewässerraum.

Belastete Standorte im
Gewässerraum (KBS-
Eintrag)

Es be�nden sich keine belasteten Standorte im Gewässerraum.


